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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  
Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 1982 geändert wird  Wien, 14. Jänner 2008 
 
 
Die Landwirtschaftskammer Österreich erlaubt sich, zu dem im Betreff genannten 
Gesetzesentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
 
Zu den §§ 16 und 25: 
In diesen beiden Paragraphen ist jeweils eine Verordnungsermächtigung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit vorgesehen. Da von diesen Verordnungen auch 
Biokraftstoffe und deren Rohstoffe umfasst sind, muss die Verordnungserlassung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft erfolgen. 
 
 
 
Dem do. Ersuchen entsprechend wird diese Stellungnahme dem Präsidium des 
Nationalrates auf elektronischem Weg übermittelt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gerhard Wlodkowski      August Astl 
Präsident der        Generalsekretär der 
Landwirtschaftskammer Österreich    Landwirtschaftskammer Österreich 
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